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11. a) E in  in einem G rundstückskaufvertrag zugunsten des Vcr-
12. X . 17 käufers vereinbartes Rücktrittsrecht für den Insolvenzfall
IX  Z R  288/14 ist nicht gläubigerbenachteiligend, w enn das Rücktrittsrecht

von vornherein Bestandteil des gegenseitigen Vertrags ist, der 
Schuldner Rechte an der Sache ausschließlich aufgrund dieses 
Vertrags erw orben hat, die Rücktrittsk lausel den Berechtigten 
in den Stand setzt, einen Z ugriff der G läubiger au f die Sache 
jederzeit abwehren zu können, und die R ücktrittsklausel freie 
Verfügungen des Schuldners zugunsten einzelner G läubiger 
ausschließt.
b) D ie  Verpflichtung des Schuldners in einem G rundstücks- 

v kaufvertrag zur unentgeltlichen R ückübertragung im Fall des
Rücktritts ist gläubigerbenachteiligend. D er Verwalter kann 
in diesem  Fall verlangen, dass die M asse so  gestellt w ird, wie 
wenn dem Schuldner die gesetzlichen A nsprüche aus dem 
Rückgew ährschuldverhältnis zustünden .......................................  136

12. *  a) D er durch einen Verkehrsunfall G eschädigte ist einem an-
17. X . 17 gehörigen Schädiger, m it dem  er in häuslicher Gem einschaft
V I Z R  423/16 lebt, und dessen H aftpflichtversicherer gegenüber grundsätz

lich auch insow eit aktivlegitim iert, als er Schadensersatzleis
tungen verlangt, die m it den ihm vom  Sozialversicherungs- 
träger zu  erbringenden Sozialleistungen kongruent sind. Ein 
Verlust der A ktivlegitim ation durch Ü bergang seiner dies
bezüglichen Forderun g au f den Sozialversicherungsträger 
gemäß § 116 A bs. 1 Satz  1 S G B  X  ist aufgrund des Fam ilien
privilegs des § 116 A bs. 6 Satz  1 S G B  X  ausgeschlossen. Eine 
Ü bertragung des Regelungsinhalts des § 86 A bs. 3 W G  auf 
§ 116 A bs. 6 S G B  X  im  Wege der A uslegung oder A nalogie 
scheidet aus.
b) H aftet aufgrund des Verkehrsunfalls neben dem angehöri- 
gen Schädiger ein Frem dschädiger für denselben kongruenten 
Schaden, so  entstehen infolge der Regelungen des § 116 A bs. 1 
und A bs. 6 S G B  X  verschiedene Schuldverhältnisse, au f die 
die Regelungen der § 422 A bs. 1 Satz  1, §§ 4 2 6 ,430  B G B  ent
sprechend anw endbar sind.
c) In dieser besonderen Fallgestaltung ist der A nspruch des 
Geschädigten gegen den angehörigen Schädiger bzw. dessen 
Versicherer gemäß § 242 B G B  au f das beschränkt, was er bei 
einem Erhalt der Leistungen  von Seiten des angehörigen Schä
digers analog § 430 B G B  im Verhältnis zum  Sozialversiche
rungsträger behalten dürfte.
d ) Jedenfalls in Fällen, in denen die Verletzung eines durch
§ 823 A bs. 1 B G B  oder § 7 A bs. 1 S tV G  geschützten Rechts
guts und darüber hinaus ein daraus resultierender Vcrm ögens- 
schaden bereits eingetreten sind, ist die Begründetheit einer 
K lage, die auf die Feststellung der Ersatzpflicht für weitere, 
künftige Schäden gerichtet ist, nicht von der W ahrscheinlich
keit des Eintritts dieser Schäden abhängig....... .. .............................  149

13. D ie Bundesagentur für A rbeit als Trägerin der Arbeitslosen-
17. X . 17 Versicherung ist nicht Sozialversicherungsträger im Sinne von
VI Z R  477/16 § 110 A bs. 1 Satz  1 S G B  V II...................................................................  174
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14.
17. X . 17 
X I  Z R  419/15

1. Hebe der Inhaber eines P fändungsschutzkontos, das ein 
Guthaben aufw eist, von diesem  K on to  am letzten Tag des 
M onats, einem Sam stag, an einem  Bankautom aten des k onto
führenden Kreditinstituts einen G eldbetrag ab, der das G ut
haben nicht übersteigt, so  hat er an diesem  Tag im Sinne von 
§ 850k A bs. 1 Satz 1 und 3 Z P O  über sein G uthaben au f dem 
Pfändungsschutzkonto verfügt, auch wenn das K reditinstitut 
die Buchung au f dem  G iro k on to  erst am darauf folgenden 
M ontag vornim m t.
2. Verfügt der K ontoinhaber nur über einen Teil seines G u t
habens au f dem Pfändungsschutzkonto, das sich zusam m en
setzt aus im  laufenden M onat gutgcschriebenen Beträgen und 
aus G uthaben aus dem  V orm onat, das gemäß § 850k A bs. 1 
Satz 3 Z P O  nicht von  der P fändung erfasst w ird, so  ist die
se Verfügung zunächst au f das pfändungsfreie G uthaben aus 
dem  Vorm onat anzurechnen...............................................................  184


